
 
 
 
 
 

GWB Boller & Partner mbB 
Steuerberater Wirtschaftsprüfer Rechtsanwälte 

 
35043 Marburg   Schubertstraße 8 b 

Tel. (0 64 21) 40 06 - 0 
Fax (0 64 21) 40 06 - 250 

www.gwb-partner.de 
AG Frankfurt/Main 
Reg.-Nr. PR 1322 
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M a n d a n t e n b r i e f  I / 2 0 2 2  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen 
über rechtliche und steuerliche Änderungen. 
 
Besonders hinweisen möchten wir Sie auf die 
Neuregelungen ab dem Jahr 2022 sowie die Ver-
längerungen der Coronahilfen und des Kurzarbei-
tergeldes.  
 
Gerne können Sie den Mandantenbrief zukünftig 
auch per Email erhalten. Sollten Sie dies wün-
schen, bitten wir um Mitteilung Ihrer Email- 
Adresse an maren.weichsel@gwb-partner.de. 
 
Die Informationen stellen keine rechtliche oder 
steuerliche Beratung dar und können eine indivi-
duelle Beratung nicht ersetzen. Sollten Sie zu ein-
zelnen Themen noch Fragen haben, stehen wir 
Ihnen gern zur Verfügung.  
 

Mit freundlichen Grüßen  
GWB Boller & Partner mbB 

 
 
 
Katja Möller  Oliver Stumm 
Wirtschaftsprüferin, Rechtsanwalt, Fachanwalt 
Steuerberaterin für Steuerrecht  
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Termine April – Juni 2022 

 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 

 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag3 

11.04.2022 14.04.2022 08.04.2022 

dto. 10.05.2022 13.05.2022 06.05.2022 
dto. 10.06.2022 13.06.2022 07.06.2022 
Kapitalertragsteuer, Solidari-
tätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanz-
amt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 11.04.2022 14.04.2022 08.04.2022 
dto. 10.05.2022 13.05.2022 06.05.2022 
dto. 10.06.2022 13.06.2022 07.06.2022 
Einkommensteuer, Kirchen-
steuer, Solidaritätszuschlag 

10.06.2022 13.06.2022 07.06.2022 

Körperschaftsteuer, Solidaritäts-
zuschlag 

10.06.2022 13.06.2022 07.06.2022 

Gewerbesteuer 16.05.2022 19.05.2022 13.05.2022 
Grundsteuer 16.05.2022 19.05.2022 13.05.2022 
Sozialversicherung5 27.04.2022 entfällt entfällt 
dto. 27.05.2022 entfällt entfällt 
dto. 28.06.2022 entfällt entfällt 

 
 

Wichtige Neuregelungen ab Januar 2022 
 
Der Grundfreibetrag steigt um 204 Euro. Damit soll das Existenzminimum für Erwachsene steuerfrei gestellt werden. 
Bei einem Ledigen wird demnach erst ab einem zu versteuernden Einkommen von mehr als 9.948 Euro im Jahr Einkom-
mensteuer fällig. Bei Ehepaaren bzw. eingetragenen Lebenspartnern verdoppelt sich der Betrag auf 19.896 Euro.  
 
Aktuell hat die Bundesregierung am 16.03.2022 den Entwurf eines Steuerentlastungsgesetzes 2022 beschlossen. 
Darin ist insbesondere vorgesehen, dass der Grundfreibetrag rückwirkend zum 01.01.2022 nochmals um 363,00 Euro auf 
10.347,00 Euro für Ledige steigen soll. Bei Ehepaaren oder eingetragenen Lebenspartnern würde sich der Betrag demnach 
auf 20.694,00 Euro erhöhen. Außerdem soll rückwirkend zum 01.01.2022 der Arbeitnehmerpauschbetrag für Werbungs-
kosten um 200,00 Euro auf 1.200,00 Euro erhöht werden. Schließlich soll auch die Entfernungspauschale ab dem 21. 
Entfernungskilometer rückwirkend zum 01.01.2022 auf 0,38 Euro erhöht werden. Das Gesetzgebungsverfahren zu diesen 
vorgesehenen Änderungen ist aktuell noch nicht abgeschlossen.  
 
Vorsorgeaufwendungen für das Alter können 2022 steuerlich besser abgesetzt werden. Für die Berücksichtigung der 
Sonderausgaben gilt 2022 ein Höchstbetrag von 25.639 Euro. Maximal können davon im kommenden Jahr 94 % abgesetzt 
werden. Alleinstehende können demnach 24.101 Euro und Ehepaare bzw. eingetragene Lebenspartner 48.202 Euro steu-
erlich geltend machen. 
 
Bei der Rentenbesteuerung erhöht sich ab 1. Januar der steuerpflichtige Rentenanteil von 81 auf 82 %. Somit bleiben 
nur noch 18 Prozent der ersten vollen Bruttojahresrente steuerfrei. Dieser Anteil gilt für im Jahr 2022 neu hinzukommende 
Rentnerjahrgänge. Bei Bestandsrenten bleibt der festgesetzte steuerfreie Rentenbetrag bestehen.  
 
  

                                                        
1  Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgen-

den Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste 
Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2  Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. 
Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3  Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4  Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfristverlänge-

rung) für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5  Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu 

vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnach-
weise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit vorliegen. Regionale Besonderheiten 
bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Ge-
haltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit 
auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 



 

 

Seite 3 

 
Wer seit 2019 eine betriebliche Altersvorsorge abgeschlossen hat, bekommt 15 % Zuschuss vom Arbeitgeber. Ab 2022 
muss dieser Zuschuss auch für Altverträge gezahlt werden. Den vollen Zuschuss erhält, wessen Verdienst unterhalb der 
Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Krankenversicherung liegt - die beträgt 58.050 Euro brutto im Jahr 2022. 
Bei höherem Verdienst darf der Zuschuss gleitend abgesenkt werden. 
 
Corona-Bonus läuft aus: Arbeitgeber können Mitarbeitern einen Bonus von bis zu 1.500 Euro steuer- und sozialversi-
cherungsfrei auszahlen oder als Sachleistungen gewähren. Erfasst werden Sonderleistungen, die Beschäftigte zwischen 
dem 1. März 2020 und dem 31. März 2022 erhalten. Voraussetzung ist, dass die Sonderzahlung zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn erfolgt. 
 
 
Zum 1. Januar 2022 wird die Sachbezugsfreigrenze von bisher 44 Euro monatlich auf 50 Euro angehoben. Die Frei-
grenze gilt für Sachzuwendungen, etwa Gutscheine, die Beschäftigten monatlich überlassen werden. Bis zur Freigrenze 
können die Zuwendungen steuerfrei behandelt werden. Das Überschreiten der Freigrenze führt zu einer Steuerpflicht des 
gesamten zugewendeten Betrages. Ein Zusammenrechnen der monatlichen Beträge auf einen Jahresbetrag ist nicht zu-
lässig. 
 
Sachbezugswerte 2022: Der Verbraucherpreisindex ist im maßgeblichen Zeitraum von Juni 2020 bis Juni 2021 um 2,8 
Prozentpunkte gestiegen. Auf dieser Grundlage wurde der Wert für Verpflegung von 263 Euro auf 270 Euro (Frühstück 56 
Euro, Mittag- und Abendessen jeweils 107 Euro) angehoben. Der Wert für Mieten und Unterkunft erhöht sich um 1,7 % 
von 237 Euro auf 241 Euro. 
 
Der gesetzliche Mindestlohn steigt ab dem 1. Januar von 9,60 Euro auf 9,82 Euro pro Stunde. Zum 1. Juli 2022 soll er 
dann noch einmal auf 10,45 Euro pro Stunde angehoben werden. Der neue Mindestlohn gilt auch für Minijobs. Aber: Der 
Verdienst darf 450 Euro monatlich trotzdem nicht überschreiten. Ansonsten wird das Arbeitsverhältnis sozialversicherungs-
pflichtig. 
 
Ab 1 Januar 2022 ist die Steuer-ID gewerblicher Mini-jobber über das elektronische Meldeverfahren an die Minijob-
Zentrale zu übermitteln - unabhängig davon, ob der Arbeitgeber die Steuer pauschal an die Mini-job-Zentrale zahlt oder 
die individuelle Besteuerung nach der Lohnsteuerklasse über das Finanzamt vornimmt. Außerdem muss in der Datenüber-
mittlung die Art der Versteuerung angegeben werden. Im Haushaltsscheck-Verfahren erfragt die Minijob-Zentrale die 
Steuer-ID nur in den Fällen, in denen ausnahmsweise keine Pauschsteuer gezahlt wird. 
 
 

Rücklage für Ersatzbeschaffung - Verlängerung der Reinvestitionsfrist 
 
Das Bundesfinanzministerium6 hat die Reinvestitionsfrist für die Übertragung stiller Reserven auf Ersatzwirtschaftsgüter 
des Anlage- oder Umlaufvermögens nach Bildung einer Rücklage erneut verlängert. Die Frist verlängert sich um zwei Jahre, 
wenn die Rücklage ansonsten am Schluss des nach dem 29. Februar 2020 und vor dem 1. Januar 2021 enden Wirtschafts-
jahr aufzulösen wäre. Sie verlängert sich um ein Jahr, wenn die Rücklage am Schluss des nach dem 31. Dezember 2020 
und vor dem 1. Januar 2022 endenden Wirtschaftsjahres aufzulösen wäre. 
 
 

Menschen mit Behinderung: Gesundheitskosten und Pauschbetrag  
steuermindernd geltend machen 

 
Auch Menschen mit einer Behinderung können ihre Gesundheitskosten steuermindernd geltend machen, wenn diese den 
Eigenanteil übersteigen. Neben den anfallenden Gesundheitskosten kann der Behindertenpauschbetrag zu tragen kom-
men. Dieser deckt alle Kosten ab, die typisch für die Behinderung sind und die regelmäßig entstehen.  
 
Berechtigt ist, wer einen Bescheid des zuständigen Versorgungsamtes oder ab einem Grad der Behinderung (GdB) von 50 
einen Schwerbehindertenausweis nachweisen kann. Der Pauschbetrag gilt auch, wenn die Behinderung erst während des 
Jahres eintritt oder wegfällt. Die Höhe des Pauschbetrags (Angaben hier für 2021) ist abhängig vom Grad der Behinderung. 
Wenn dieser bei 20 liegt, gibt es einen Pauschbetrag von 384 Euro, bei einem Grad von 60 bereits 1.440 Euro. Bei 
Menschen mit einem Behinderungsgrad von 100 liegt der Pauschbetrag bei 2.840 Euro - bei hilflosen, blinden und taub-
blinden Menschen bei 7.400 Euro. Im Schwerbehindertenausweis müssen dafür die Merkmale „H“ (hilflos), „Bl“ (blind) 
oder „TBl“ (taubblind) eingetragen sein. 
 
Einmalige oder besondere Aufwendungen wie für eine Kur, Krankheit oder eine Haushaltshilfe sind zusätzlich zum Pausch-
betrag als außergewöhnliche Belastung absetzbar, wenn sie den Eigenanteil übersteigen. 
 
  

                                                        
6 Bundesfinanzministerium, Schreiben (koordinierter Ländererlass) IV C 6 - S-2138 / 19 / 10002 : 003 vom 15.12.2021, LEXinform 
7012983 



 

 

Seite 4 

 
Geänderte Umsatzsteuerregeln für landwirtschaftliche Betriebe 

 
Ab dem neuen Jahr gelten Änderungen in der Besteuerung kleinerer land- und forstwirtschaftlicher Betriebe. Einem ent-
sprechenden Gesetz aus dem Deutschen Bundestag hat der Bundesrat am 17. Dezember 20217 zugestimmt. Es wird nun 
dem Bundespräsidenten zur Unterzeichnung zugeleitet. Der Umsatzsteuer-Durchschnittssatz für die vereinfachte Besteu-
erung pauschalierender land- und forstwirtschaftlicher Betriebe sinkt ab dem Jahr 2022 von 10,7 auf 9,5 %. Betroffen sind 
Betriebe mit bis zu 600.000 Euro Jahresumsatz. 
 
 

Drittes Corona-Steuerhilfegesetz - Weitergeltung des  
ermäßigten Umsatzsteuersatzes 

 
Die Gewährung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes in Höhe von 7 % für erbrachte Restaurant- und Verpflegungsdienst-
leistungen, die eigentlich zum 30. Juni 2021 hätte beendet sein müssen, wurde befristet bis zum 31. Dezember 2022 
verlängert. Die Abgabe von Getränken ist hiervon ausgeschlossen. 
 
Zeitraum  01.01.2021 – 31.12.2022 ab 01.01.2023 
Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle 7 %  19 %  
Speisen Außerhausgeschäft
(Imbiss/Lieferung/Abholung)  7 %  7 %  

Getränke (Grundsatz)  19 %  19 % 
 
 

Steuernummer für Existenzgründer - Elektronische Anmeldung  
beim Finanzamt erforderlich 

 
Damit Existenzgründer eine Steuernummer erhalten, benötigt das Finanzamt innerhalb eines Monats nach der Unterneh-
mensgründung den „Fragebogen zur steuerlichen Erfassung“. Dieser enthält u. a. die Angaben zu den persönlichen Ver-
hältnissen, zum Unternehmen und zu den zu erwartenden Einkünften beziehungsweise Umsätzen. Bereits seit dem 
01.01.2021 müssen einige Fragebögen elektronisch an das Finanzamt übermittelt werden. Neu kommt ab 
dem 01.01.2022 eine elektronische Übermittlungspflicht für den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung bei Gründung 
einer Körperschaft nach ausländischem Recht hinzu. 
 
Folgende Fragebögen zur steuerlichen Erfassung stehen für Unternehmensgründungen im Dienstleistungsportal der Steu-
erverwaltung ,,Mein ELSTER‘‘ (unter www.elster.de) nach Registrierung zur Verfügung: 
 
Ø Aufnahme einer gewerblichen, selbstständigen (freiberuflichen) oder land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeit (Einzel-

unternehmen) 
Ø Gründung einer Personengesellschaft/-gemeinschaft 
Ø Gründung einer Kapitalgesellschaft bzw. Genossenschaft 
Ø Gründung einer Körperschaft nach ausländischem Recht 
 
Künftig darf das Finanzamt in diesen Fällen den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung nur noch bei unbil-
ligen Härten in Papierform akzeptieren. 
 
Ausnahme: Für die Gründung eines Vereins ist der Fragebogen dagegen weiterhin auf amtlich vorgeschriebenem Vordruck 
in Papierform abzugeben. 
 
 

Entsorgung von steuerrelevanten Unterlagen:  
Aufbewahrungsfristen beachten! 

 
Zum Jahreswechsel können oft alte Unterlagen entsorgt werden. Häufig gilt eine 10-jährige Aufbewahrungsfrist. Nach dem 
31. Dezember 2021 können daher Bücher, Inventare, Bilanzen, Rechnungen und Buchungsbelege, die vor dem 1. Januar 
2012 aufgestellt wurden, vernichtet werden, wenn die Steuerbescheide endgültig sind. Für Geschäftsbriefe und sonstige 
Unterlagen, wie z. B. Lohnunterlagen, gilt eine 6-jährige Aufbewahrungsfrist. Solche Unterlagen, die vor dem 1. Januar 
2016 entstanden sind, können ebenfalls entsorgt werden, wenn die Steuerbescheide endgültig sind. 
 
  

                                                        
7 Bundesrat, Mitteilung vom 17.12.2021, LEXinform 0461522 
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Bundesrat stimmt über Verlängerung der Unternehmenshilfen ab 

 
Der Bundesrat8 hat über die Verlängerung von Corona-Hilfen für Unternehmen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
abgestimmt. Nach derzeitiger Rechtslage sind Unterstützungen für Unternehmen, die aufgrund der Corona-Krise in Not 
gerieten, nur bis Ende des Jahres möglich - diese Befristung dehnt der Bundestagsbeschluss nun um sechs Monate bis 
Ende Juni 2022 aus. 
 
 

Corona-Krise: Weitere Verlängerung der  
verfahrensrechtlichen Steuererleichterungen 

 
Das Bundesfinanzministerium9 hat eine weitere Verlängerung der Regelungen erlassen, die für die von den Folgen der 
Corona-Krise betroffenen Steuerpflichtigen steuerliche Erleichterungen vorsehen. Von besonderer Bedeutung ist die Mög-
lichkeit, Steuerforderungen weiterhin zinslos zu stunden  
 
Zu den befristeten Steuererleichterungen zählen u. a.: 
 
Ø Stundung von fälligen Steuern  
Ø Absehen von Vollstreckungsmaßnahmen  
Ø Anpassung von Vorauszahlungen auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer 2021 und 2022  
 
Die Anträge auf Stundung bzw. Vollstreckungsaufschub sind bis zum 31. Januar 2022 zu stellen. Anträge auf Anpassung 
der Vorauszahlungen können bis zum 30. Juni 2022 gestellt werden. Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie unmit-
telbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich von der Corona-Krise betroffen sind. Wegen den Detailregelungen des 
Bundesfinanzministeriums sprechen Sie uns bitte an.  
 
 

Kurzarbeit wird verlängert 
 
Das Kabinett hat eine Formulierungshilfe für einen Gesetzentwurf zur Verlängerung von Sonderregelungen im Zusam-
menhang mit der COVID-19-Pandemie beim Kurzarbeitergeld und anderen Leistungen beschlossen. Dies teilte das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales mit. 
 
Mit einer am 09.02.202210 vom Kabinett beschlossenen Formulierungshilfe für die Regierungsfraktionen wurde die Be-
zugsdauer für das Kurzarbeitergeld befristet bis zum 30.06.2022 auf bis zu 28 Monate verlängert. Der Bundesrat hat dies 
am 11.03.2022 gebilligt. Da Betriebe, die seit Anfang der Pandemie im März 2020 durchgehend in Kurzarbeit sind, die 
maximale Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld von derzeit 24 Monaten schon im Februar 2022 ausschöpfen, soll die 
Verlängerung der Bezugsdauer rückwirkend zum 01.03.2022 in Kraft treten. 
 
Zusätzlich werden von den bisherigen pandemiebedingten Sonderregelungen bis zum 30.06.2022 fortgeführt: 
 
Ø die Anrechnungsfreiheit von Minijobs auf das Kurzarbeitergeld, 
Ø die erhöhten Leistungssätze bei längerer Kurzarbeit und 
Ø der erleichterte Zugang zur Kurzarbeit 
Ø die Zahl der Beschäftigten, die vom Arbeitsausfall betroffen sein müssen, bleibt von mindestens einem Drittel auf 

mindestens 10 Prozent abgesenkt und 
Ø auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden wird weiter vollständig verzichtet. 
 
Die Sozialversicherungsbeiträge sollen den Arbeitgebern nach dem 31.03.2022 weiter zur Hälfte erstattet werden, wenn 
die Kurzarbeit mit Qualifizierung verbunden wird. 
 
Mit der Fortführung der Sonderregelungen beim Kurzarbeitergeld soll sichergestellt werden, dass Beschäftigungsverhält-
nisse auch im 2. Quartal stabilisiert sowie Arbeitslosigkeit und Insolvenzen vermieden werden können. 
 

                                                        
8 Bundesrat, Mitteilung vom 17.12.2021, LEXinform 0461524 
9 Bundesfinanzministerium, Schreiben (koordinierter Ländererlass) IV A 3 - S-0336 / 20 / 10001 : 045 vom 07.12.2021, LEXinform 
7012975 
10 Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Pressemitteilung vom 09.02.2022, LEXinform 0461721 


